
Kiel-Pass
Informationen und Angebote

Wie bekommen Sie den Kiel-Pass?

1. Sie erhalten von der städtischen Stelle, 
 bei  der Sie auch eine der genannten 
 Leistungen erhalten, eine Bescheinigung
 oder Ihnen liegt Ihr aktueller Bewilli-
 gungsbescheid vor.

2. Mit dieser Bescheinigung oder Ihrem aktu-
 ellen Bewilligungsbescheid gehen Sie zu 
 OBOLUS, Lerchenstraße 19a (hinter dem 
 Sophienhof), 24103 Kiel. 

3. Bei OBOLUS wird ein Foto von Ihnen 
 aufgenommen und Sie erhalten dort Ihren 
 persönlichen Kiel-Pass. Auf dem Kiel-Pass 
 erscheinen Ihr Bild und Ihr Name.

4. Der Kiel-Pass ist gültig bis zum Ablauf des 
 Bewilligungszeitraumes, längstens jedoch 
 ein Jahr ab Ausstellung der Bescheinigung.
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Wie bekommen Sie den Kiel-Pass?

Sie erhalten von der städtischen Stelle, bei der Sie 
auch eine der genannten Leistungen erhalten, eine 
Bescheinigung oder Ihnen liegt Ihr aktueller Bewilli-
gungsbescheid vor.

Mit dieser Bescheinigung oder Ihrem aktuellen Be-
willigungsbescheid gehen Sie in das Kiel-Pass-Büro 
im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Str. 31, Eingang 
Ecke Fabrikstraße in der ehemaligen Pförtnerloge.

Öffnungszeiten
Montag 8.00 bis 13.00 Uhr
Dienstag 12.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 bis 14.30 Uhr
Freitag 12.30 bis 15.00 Uhr

Im Kiel-Pass-Büro wird ein Foto von Ihnen aufge-
nommen und Sie erhalten dort Ihren persönlichen 
Kiel-Pass. Auf dem Kiel-Pass erscheinen Ihr Bild und 
Ihr Name.

Der Kiel-Pass ist gültig bis zum Ablauf des Bewil-
ligungszeitraumes, längstens jedoch ein Jahr ab 
Ausstellung der Bescheinigung.
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Kiel-Pass
Informationen und Angebote

Wie bekommen Sie den Kiel-Pass?

1. Sie erhalten von der städtischen Stelle, bei
 der Sie die genannten Leistungen erhalten, 
 eine Bescheinigung oder Ihnen liegt Ihr aktu-
 eller Bewilligungsbescheid vor.

2. Mit dieser Bescheinigung oder Ihrem aktuellen
 Bewilligungsbescheid gehen Sie in das Kiel-
 Pass-Büro im Neuen Rathhaus, Andreas-
 Gayk-Straße 31, Eingang Ecke Fabrikstraße
 in der ehemaligen Pförtnerloge.

 Öffnungszeiten
 Montag und Donnerstag 8 bis 13.30 Uhr
 Dienstag und Freitag 12.30 bis 16 Uhr
 Mittwoch 8 bis 16 Uhr

3. Im Kiel-Pass-Büro wird ein Foto von Ihnen 
 aufgenommen und Sie erhalten dort Ihren 
 persönlichen Kiel-Pass. Auf dem Kiel-Pass
 erscheinen Ihr Bild und Ihr Name.

4. Der Kiel-Pass ist gültig bis zum Ablauf des 
 Bewilligungszeitraumes, längstens jedoch
 ein Jahr ab Ausstellung der Bescheinigung.
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Kiel-Pass
Informationen und Angebote

Wie bekommen Sie den Kiel-Pass?

1. Sie erhalten von der städtischen Stelle, 
 bei  der Sie auch eine der genannten 
 Leistungen erhalten, eine Bescheinigung
 oder Ihnen liegt Ihr aktueller Bewilli-
 gungsbescheid vor.

2. Mit dieser Bescheinigung oder Ihrem aktu-
 ellen Bewilligungsbescheid gehen Sie zu 
 OBOLUS, Lerchenstraße 19a (hinter dem 
 Sophienhof), 24103 Kiel. 

3. Bei OBOLUS wird ein Foto von Ihnen 
 aufgenommen und Sie erhalten dort Ihren 
 persönlichen Kiel-Pass. Auf dem Kiel-Pass 
 erscheinen Ihr Bild und Ihr Name.

4. Der Kiel-Pass ist gültig bis zum Ablauf des 
 Bewilligungszeitraumes, längstens jedoch 
 ein Jahr ab Ausstellung der Bescheinigung.
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Wie bekommen Sie den Kiel-Pass?

Sie erhalten von der städtischen Stelle, bei der Sie 
auch eine der genannten Leistungen erhalten, eine 
Bescheinigung oder Ihnen liegt Ihr aktueller Bewilli-
gungsbescheid vor.

Mit dieser Bescheinigung oder Ihrem aktuellen Be-
willigungsbescheid gehen Sie in das Kiel-Pass-Büro 
im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Str. 31, Eingang 
Ecke Fabrikstraße in der ehemaligen Pförtnerloge.

Öffnungszeiten
Montag 8.00 bis 13.00 Uhr
Dienstag 12.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 bis 14.30 Uhr
Freitag 12.30 bis 15.00 Uhr

Im Kiel-Pass-Büro wird ein Foto von Ihnen aufge-
nommen und Sie erhalten dort Ihren persönlichen 
Kiel-Pass. Auf dem Kiel-Pass erscheinen Ihr Bild und 
Ihr Name.

Der Kiel-Pass ist gültig bis zum Ablauf des Bewil-
ligungszeitraumes, längstens jedoch ein Jahr ab 
Ausstellung der Bescheinigung.

  1.

 2.

  3.

 4.

Impressum

Herausgeberin:
Landeshauptstadt Kiel
Postfach 1152
24099 Kiel
Amt für Familie und Soziales
www.kiel.de

Text: Amt für Familie und Soziales,
Redaktion: Amt für Kommunikation, Standortmarketing und Wirt-
schaftsfragen
Foto: Michael Dietrich
Druck: Rathausdruckerei
Stand: September 2011

Trägerschaft:
Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Kiel

Kiel-Pass
Informationen und Angebote

Wie bekommen Sie den Kiel-Pass?

1. Sie erhalten von der städtischen Stelle, bei
 der Sie die genannten Leistungen erhalten, 
 eine Bescheinigung oder Ihnen liegt Ihr aktu-
 eller Bewilligungsbescheid vor.

2. Mit dieser Bescheinigung oder Ihrem aktuellen
 Bewilligungsbescheid gehen Sie in das Kiel-
 Pass-Büro im Neuen Rathhaus, Andreas-
 Gayk-Straße 31, Eingang Ecke Fabrikstraße
 in der ehemaligen Pförtnerloge.

 Öffnungszeiten
 Montag und Donnerstag 8 bis 13.30 Uhr
 Dienstag und Freitag 12.30 bis 16 Uhr
 Mittwoch 8 bis 16 Uhr

3. Im Kiel-Pass-Büro wird ein Foto von Ihnen 
 aufgenommen und Sie erhalten dort Ihren 
 persönlichen Kiel-Pass. Auf dem Kiel-Pass
 erscheinen Ihr Bild und Ihr Name.

4. Der Kiel-Pass ist gültig bis zum Ablauf des 
 Bewilligungszeitraumes, längstens jedoch
 ein Jahr ab Ausstellung der Bescheinigung.
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Bildungseinrichtungen und Büchereien
	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

	ClubK Sprachschule

	Stadtbücherei

	Städtische Musikschule

	Volkshochschule

Sportveranstaltungen und sportliche

Aktivitäten
 Hochseilgarten Altenhof

 Hochseilgarten Kiel Falckenstein

 Holstein Kiel

 Ken-Dojo Kiel e.V.

 Rönner Ponyhof

 Tanzschule Galeria Tango

 Tanzschule Gemind Kiel

 Tanzschule Knobloch Kiel

 Tanzschule K-System

 Treff Bowling Kiel

 Wing Tai Akademie Kiel, Akademie für
Kampfkunst & Selbstverteidigung

 Yawara Sportschule Kiel

Weitere Angebote
 Aquarium Kiel

 Forum Kirche und Gesellschaft

 Hof Akkerboom e.V.

 Literaturhaus Schleswig-Holstein

 MAXdisco Kiel

 Mediendom der FH Kiel

 Tierpark Arche Warder e.V.

 Tierpark Gettorf

 TraumGmbH

Weitere Informationen zum Kiel-Pass erhalten Sie
unter Telefon 0431/901-5511 oder im Internet
unter www.kiel.de/sozial.

Wer bekommt den Kiel-Pass?

Kieler Bürgerinnen und Bürger können den Kiel-Pass
erhalten, wenn sie folgende Leistungen beziehen:

	Arbeitslosengeld II (nach SGB II)

	Sozialgeld (nach SGB II)

	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung (nach SGB XII)

	Wohngeld

 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

	Barbetrag zur persönlichen Verfügung bei einem
	 Aufenthalt in einer stationären Einrichtung
	 (nach § 35 Abs. 2 SGB XII)

 Kinderzuschlag (nach § 6a Bundeskindergeld-
	 gesetz)

Wo erhalten Sie Vergünstigungen mit dem
Kiel-Pass? 

Theater/Kino
 Metro Kino

 Polnisches Theater Kiel

 Studio Filmtheater am Dreiecksplatz

 Theater Die Komödianten

 Theater Kiel

Museen
 Freilichtmuseum Molfsee

 Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei

 Kunsthalle zu Kiel

 Maschinenmuseum

 Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung
der Universität Kiel (CAU)

 Stadtgalerie Kiel

 Stadt- und Schifffahrtsmuseum
 Zoologisches Museum/Völkerkundemuseum


